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III. T e i l  
SchluiJbeslimmungcn

§ 42
Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. Januar 

1955 in Kraft; Rechtsvorschriften für die Durchführung 
der Veranlagung im Jahre 1955 treten aber mit Ver
kündung im Gesetzblatt in Kraft.

§ 43
Aufhebung der Fünften Durchführungsbestimmung 

über die Gütebestimmungen für Milch
Die Fünfte Durchführungsbestimmung vom 15. Juli 

1954 zur Verordnung über die Pflichtablieferung und 
den Aufkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse — Güte
bestimmungen für Milch — (GBl. S. 666) tritt am 
31. Dezember 1954 außer Kraft.

Berlin, den 2. Dezember 1954

Staatssekretariat für Erfassung und Aufkauf 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse

S t r e i t
Staatssekretär

Anordnung
über die Auflösung der Deutschen Handelszentrale 
Leder und die Bildung des Großhandelskontors für

Schuhe und Lederwaren sowie die Bildung der
Niederlassungen Deutsche Handelszentrale für 

Leder und Kunstleder.
Vom 5. November 1954

Zur Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung 
mit Schuhen und Lederwaren, zur Sicherung einer 
planmäßigen Verteilung der Warenfonds für alle Ein
zelhandelsbetriebe, zur besseren Einwirkung auf die 
Industrie sowie zur Erweiterung der Warensortimente 
wird auf Grund Abschnitt C Ziff. 2 des Beschlusses des 
Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik 
vom 5. August 1954 über Maßnahmen zur weiteren 
Entwicklung des Handels (GBl. S. 699) folgendes an
geordnet:

§ 1
(1) Mit Wirkung vom 1. Januar 1955 wird das Groß

handelskontor für Schuhe und Lederwaren, bestehend 
aus der Zentralen Leitung und den Niederlassungen, 
gebildet

(2) Das Großhandelskontor für Schuhe und Leder
waren untersteht der Aufsicht, Anleitung und Kontrolle 
des Ministeriums für Handel und Versorgung.

(3) Die Niederlassungen des Großhandelskontors für 
Schuhe und Lederwaren werden von der Zentralen 
Leitung des Großhandelskontors für Schuhe und Leder
waren angeleitet und kontrolliert.

(4) Die Niederlassungen des Großhandelskontors sind 
juristische Personen und Rechtsträger des ihnen über
tragenen Volkseigentums. Sie arbeiten nach dem Prin
zip der wirtschaftlichen Rechnungsführung.

(5) Die Finanzierung der Zentralen Leitung des Groß
handelskontors erfolgt nach den ab 1. Januar 1955 gel
tenden gesetzlichen Bestimmungen.

§ 2
(1) Mit Wirkung vom 1. Januar 1955 werden die 

Niederlassungen Deutsche Handelszentrale für Leder 
und Kunstleder gebildet.

(2) Die Niederlassungen Deutsche Handelszentrale für 
Leder und Kunstleder unterstehen der Aufsicht, An
leitung und Kontrolle des Ministeriums für Leicht
industrie.

(3) Die Niederlassungen Deutsche Handelszentrale 
für Leder und Kunstleder sind juristische Personen und 
Rechtsträger des ihnen übertragenen Volkseigentums. 
Sie arbeiten nach dem Prinzip der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung.

(4) Das Ministerium für Leichtindustrie ist verpflich
tet, die organisatorische Trennung des Materialsektors 
vom Konsumtionssektor im Handelsnetz der Deutschen 
Handelszentrale Leder mit Wirkung vom 15. November 
1954 zu vollziehen. Zum gleichen Zeitpunkt ist eine 
Absatz-Außenstelle des Ministeriums für Leichtindustrie 
für die Leder- und Kunstleder-Versorgung in Halle zu 
bilden.

§ 3
(1) Die Deutsche Handelszentrale Leder wird mit Wir

kung vom 31. Dezember 1954 aufgelöst und geht in 
Liquidation. Die Deutsche Handelszentrale Leder in 
Liquidation untersteht der Aufsicht, Anleitung und 
Kontrolle des Ministeriums für Leichtindustrie.

(2) Der Übergang der Bilanzwerte von der Deutschen 
Handelszentrale Leder auf das Großhandelskontor für 
Schuhe und Lederwaren und die Niederlassungen 
Deutsche Handelszentrale für Leder und Kunstleder 
wird durch eine gemeinsame Anweisung der beteiligten 
zuständigen Ministerien geregelt.

(3) Das Großhandelskontor für Schuhe und Leder
waren sowie die Niederlassungen Deutsche Handels
zentrale für Leder und Kunstleder sind nicht Rechts
nachfolger der Deutschen Handelszentrale Leder.

§ 4
(1) Das Ministerium für Handel und Versorgung er

läßt im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern, 
Staatssekretariat für Innere Angelegenheiten, ein Statut 
für die Zentrale Leitung und die Niederlassungen des 
nach dieser Anordnung zu bildenden Großhandelskon
tors für Schuhe und Lederwaren.

(2) Das Ministerium für Leichtindustrie erläßt im 
Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern, Staats
sekretariat für Innere Angelegenheiten, ein Statut für 
die Niederlassungen Deutsche Handelszentrale für Leder 
und Kunstleder.

§ 5
Der Übergang der Bilanzwerte ist steuerfrei.

§ 6
Diese Anordnung tritt mit dem 1. Januar 1955 in 

Kraft.
Berlin, den 5. November 1954

Ministerium „ Ministerium
für Leichtindustrie für Handel und Versorgung

K o n z o k  R o s e
Stellvertreter des Ministers Stellvertreter des Ministers

Ministerium der Finanzen
L e h m a n n  
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